
Gesetz über die vorläufige Ausübung der Reichsgewalt

vom 10. Mai 2009

Präambel:

die Reichsbürgerversammlung am 10. Mai 2009 in Brandenburg a. d. Havel, Neue Mühle 

hat in Ansehung der auferlegten Pflichten aus dem Potsdamer Abkommen der alliierten Sie-

germächte des II. Weltkrieges, unter Berufung auf die Allgemeine Erklärung der Menschen-

rechte, das Völkerrecht, die Haager Landkriegsordnung sowie unter Einbeziehung der Ver-

fassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 die Wiederherstellung der Handlungs-

fähigkeit des Staates Deutsches Reich beschlossen. Zu diesem Zweck wurde in rechtfertigen-

dem Notstand und in Geschäftsführung ohne Auftrag für den Staat Deutsches Reich auf der 

Grundlage der Verfassung vom 11. August 1919 das Gesetz zur vorläufigen Ausübung der 

Reichsgewalt beschlossen.

Gesetz über die vorläufige Ausübung der Reichsgewalt

In rechtfertigendem Notstand werden der Reichspräsident und der Reichskanzler gewählt 

sowie in rechtfertigendem Notstand ein Regierungskabinett aus vom Reichspräsidenten auf 

Vorschlag des Reichskanzlers ernannten Ministern und Staatssekretären gebildet.

Bis zum Antritt des gewählten Reichspräsidenten wird sein Amt vom auf Grund des Geset-

zes über die vorläufige Ausübung der Reichsgewalt gewählten Reichspräsidenten geführt.

Bis zum Amtsantritt einer auf der Grundlage der Nationalversammlung überarbeiteten und 

vom Deutschen Volk in freier Abstimmung beschlossenen Reichsverfassung gewählten 

Reichsregierung werden die Amtsgeschäfte von der auf Grund des Gesetzes über die vorläu-

fige Ausübung der Reichsgewalt von der Reichsbürgerversammlung gewählten und ernann-

ten  Reichsregierung geführt.

Die Bezeichneten sind gemäß Artikel 42 der Reichsverfassung zu vereidigen.

Brandenburg a. d. Havel, den 10. Mai 2009

Der Reichspräsident     Der Reichskanzler

Fürst Nikolai Lange Tschernow Stefan Andreas Görlitz

Hinweis:

Das Gesetz über die vorläufige Ausübung der Reichsgewalt ist durch Veröffentlichung am 10. Mai 2009 in Kraft getreten.


